
,

,

,

,

Schacht
Ø 0,9

Schacht

Schacht

Hecke
(Breite 0,8)

Wohnhaus

Garage

Tor
Schacht

Ø 1,20

Brücke

Brücke

Rasen

OK Durchlass
innen 55,34

Rasen

Ø
 0

,1
0

OK Durchlass
innen 55,48

OK Durchlass
innen 54,49 Ø 0,50

OK Durchlass
innen 54,56

Ø 0,30

Scheune

Scheune

Grünland

Grünland

Grünland

Acker

Wasserspiegel
53,70

Sohle
53,09

Sohle
53,16

Ø
 0

,3
0

OK Durchlass
innen 54,36

Wasserspiegel
53,82

Tümpel / Weiher / nass
Sohle
52,93

Sohle
53,06

Tor

Acker

Grünland

Tor

Tor

Zufahrt

OK Durchlass
innen 54,75

OK Mauer
56,20

Tor
Acker

Rad
- u

nd
Fu

ßw
eg

OK Durchlass
innen 54,43

OK Mauer
56,16

Ackergrenze

Hofzufahrt

Ra
d-

 u
nd

 F
uß

we
g

Ø 0,40

OK Durchlass
innen 53,99

Grünland

Ø
 0

,3
0

OK Durchlassinnen 53,88

Ø 0,25

Grünland

OK Durchlass
innen 54,22

OK Durchlass
innen 54,26

Acker

Acker

Ø
 0

,4
0

Acker-
zufahrt

OK Durchlass
innen 54,99 Ø

 0
,4

0

Gewässersohle
54,24

Wasserspiegel
54,72

OK Durchlass
innen 54,55

OK Durchlass
innen 54,89

Gewässersohle
54,29

Grünland

Wasserspiegel
54,47

OK Durchlass
innen 55,00

OK Durchlassinnen 54,84

Ø 0
,2

0

Kinderhaus

OK Durchlass
innen 54,56

OK Durchlass
innen 56,68

Ø
 0

,3
0

Busch

Gewässersohle
54,31

Wasserspiegel
54,47

OK Durchlassinnen 54,79

Grünland

Ø
 0

,5
0

OK Durchlass
innen 55,52

Grünland

Ackerrand

Ackerrand

Grünland

Ø
 0

,4
0

Damwildgehege

(Kanalisation
Aussenbereich)

OK Durchlass
innen 55,15

Grünland

Betonmast

St
ro

m
le

itu
ng

 3
0 

KV

Gewächshaus

Parkplatz

Tor Ø 0,80

OK Durchlass
innen 54,93

Radwege
zufahrt

Ferngas

Radwege
zufahrt

Rad- und
Fußweg

Grünland

Betonmast

Trafo-
gebäude

Weg

(Asphalt)

Ø 0,50

Grünland

Gehölz

Gehölz

OK Durchlass
(Kastenprofil)

53,98

Sohle neben
Graben 53,01

Ok. Kastendurchlass

Ok. Kastendurchlass

OK Durchlass
innen 53,89

OK Durchlass
innen 54,00

Gehölz

OK Durchlass
innen 54,81

OK Durchlass
innen 54,98

OK Durchlass
innen 54,94

Gehölz

Ra
d-

 u
nd

Fu
ßw

eg

Gehölz

Fläche privat genutzt

Ok Durchlass
innen 53,06

UK Durchlass
innen 51,85

OK Durchlass
innen 53,03

Streuobstwiese
OK Durchlass

innen 54,52

UK Durchlass
innen 54,22

Weg 

Fu
ß 

- u
nd

 R
ad

w
eg

Stahgitter-
mast

Holzmast

Gehölz

Gehölz

Gehölz

Uk Durchlass
innen 51,86

OK Durchlass

SR 70 PVC

S
R

 100 P
V

C

Anode

Anode

Anode

Anode

Muffe

Muffe

NYY-O
 4x4,0

Kohlebett

56,46

56,31

57,13

57,24

57,64

57,32

57,14

57,20
57,28

56,24 56,34
56,54

56,48

57,13

56,98

56,83

56,82

56,80

56,74
56,76

55,93
55,74

56,9656,92

56,97

56,86

56,41

56,61

54,72

56,46

54,83 56,64

56,66

56,56

56,22

56,29

56,44

55,73
55,7155,33

56,36
55,81

56,37

55,59

55,75 56,0956,13

55,6755,62

55,67

55,4155,39

55,69

55,59

55,55
56,19

54,99
54,69

55,55
54,66

55,03
55,24

54,52

54,50

55,24

54,41

55,20

54,52
54,43

55,07 55,31

55,27

54,62

55,36

54,76

56,33

56,39
56,10

55,48

55,66

55,46
55,52

55,47

55,90

55,33
55,50 55,56

55,66

55,7855,75

55,72

56,54

55,63

55,60

55,6455,55

55,66
55,62

55,62

55,53
55,15

55,5055,39

54,99
54,9155,28

55,46

55,45

55,36

55,14

54,76
54,39
55,07

55,23

55,36
55,44

55,1055,20

54,60

55,29

55,04

54,45

55,00
54,38

54,35
54,31

55,05

54,35

55,16 55,18

55,23

54,32

56,28

56,3055,92

55,30

55,75
55,94

56,08

55,36

55,28
55,2455,38

55,34

55,19

55,0255,09

55,12

55,12

55,25
55,11

55,85

56,11

56,34

56,44

55,89

56,70

57,15 57,78

57,87

57,93

57,69

57,62

58,47
57,94

58,05

58,16

56,26

56,22

55,94

56,22

56,10

56,83

57,35

57,49

57,8357,86

57,94 58,00

57,88

57,35

57,74

56,86

58,10

57,97

57,65

57,1457,39

57,76 56,75

56,54
56,1255,87

55,83

55,82
55,7956,30

55,65 55,67 55,95

56,72

55,90

56,06

55,85

55,61

55,65

55,6254,91

55,70

55,69

55,47
55,74

55,58

54,6554,68

55,70

55,58

55,53

55,64

55,44 55,36
54,30

54,26
55,07

55,50

55,18
54,41

55,50

55,47

55,48

55,57

57,79

54,47 54,8655,19
54,89

54,43
54,17

55,25
54,30

55,49

54,22
55,27

55,22
55,16

54,29
55,20

55,30
54,45 54,39

55,38

54,11

55,27

55,33
55,34

55,75

55,31

55,14

54,1754,37

56,17

56,11

55,85

55,88

55,83
55,49

54,69
55,50

54,6654,5855,64

54,65

55,43

54,45
54,16

55,14
55,47

54,43
55,24

55,18 54,45
55,35

54,50
55,43

55,32

54,4955,35
55,62

55,52

55,37 55,64

54,62
55,54

55,40

55,54

55,57

55,65

54,85

55,75
55,75

55,74
55,86

55,74

55,80

55,92

55,92
56,01

56,13

55,98 56,00

56,13
56,10

56,27

55,97

55,71

55,62

55,59
54,43

54,35

55,85

55,91

56,04

56,2456,02

56,1256,22

56,16
56,15

56,52

55,95
56,40

55,74

55,03

55,8855,25
55,1456,22

55,96
55,68

56,27

56,30
56,48

56,28

56,29 56,14

56,87
56,81

56,90

56,13

56,23
56,32

56,47

56,4956,14

56,83

56,20

54,3954,35
54,41

55,24

55,19

55,29

55,09

54,99

57,75
58,01

57,22
57,40

57,5657,5157,38

57,15

57,58

57,44
56,47

56,3956,57

56,17
56,20

56,34 56,35

56,35
56,48

56,29

56,17

55,89
55,53

56,04

56,26
55,39

55,54 55,03
56,24

56,30
56,26

56,77

56,81
57,28

56,69

56,78

56,99

56,98

56,95

57,08
57,08

56,96

56,98 56,98

56,84

57,02

56,9056,95

56,92

57,87 57,55

57,06

56,96
57,23

57,60

57,37

55,73

55,66

55,97

55,92
55,96

55,97
56,04

56,12

56,3156,24
56,23

55,85

56,28
55,89

56,21

56,23

55,78

56,47

56,41

56,46
56,45

56,33

56,42

56,02

55,92

55,80
56,46 56,31 56,00

56,3155,92

56,10
56,04

55,85

55,81

55,6055,66
54,50

54,37

55,62

55,82

55,4056,31 55,86
55,45

54,44

55,67
55,8655,95

56,1455,97
55,95

55,55

56,33

56,46
56,47

56,36

56,8956,9056,92

56,07
56,1756,09

56,0156,00
55,74

56,0055,76

54,3854,33

55,83

55,9555,76

56,04
56,11

55,97

56,2256,22

56,21 56,18

56,01

56,3356,34

55,9755,98

56,24

56,15

56,32

56,23
56,34
56,3656,24

56,08

56,04

56,04
56,32

56,32

56,13

56,00

55,85

55,75 55,79 55,59

55,70 55,5555,63
55,8656,04

55,93
56,1956,05

56,24

54,25
54,19

55,52
55,41

55,73

55,82

56,29

56,02

56,12
56,22

56,37

56,3056,40
55,96

55,91

55,79

56,27

56,08

56,02

55,20
55,10 56,10

56,32 56,27

56,22

56,0254,58
54,41

54,98

54,96 54,44 55,94

56,13

54,91
54,50

54,32
54,76

54,28
54,27

54,82 54,22

54,70 54,12

54,80

54,12
53,73

54,80
54,79
53,96

54,71

54,49 53,81

53,74
54,88

56,29

56,30

56,26

56,40

Bo 56,60 Bu 56,46

Bo 56,48
Bo 56,35

Bu 55,99

56,12

56,18 56,32

56,27 56,25

56,3156,44

Bo 56,22
Bu 56,06

Bo 56,29Bu 56,14

Bu 56,19

56,41

56,37

Bu 56,45
Bu 56,53

Bo 56,66

Bo 56,79Bu 56,66

Bo 56,72
Bu 56,58

57,55

55,5155,27

54,96
55,15

55,14

54,88

55,16

54,92

55,10

55,27

55,15

55,12

55,05

55,17

55,20

55,31

55,34

55,66

55,67
55,96 55,26

55,38

55,20

55,19

55,23

55,05
54,31

54,26
55,3855,42

55,0154,27
55,37 54,1855,38

54,96

55,09

55,07

54,2454,14

55,20

55,23

54,19

54,0754,85

54,94

56,05
53,88

53,8354,86

53,96

54,98

55,08

54,99

55,05
56,53

Bo 56,57
Bu 56,43

56,35

56,18

56,46 56,42

56,37 56,21

56,27

56,33

56,1656,22

56,15

55,96

56,00

56,3255,83

56,08
55,44

56,51

55,95

56,04

56,06

55,92
55,95

55,83

56,06

56,10

55,7155,53
55,82

55,9155,92

55,85

55,74

55,24

55,82

55,29

55,22

55,44

55,89

55,74

55,51

56,29

56,44

55,74

55,77

56,17
56,19

56,11

56,53

56,56
56,61

56,83
56,80

56,86

57,15
57,2357,20

56,79

56,69

56,42
56,47

56,4156,52
56,50

56,30
56,32

56,28

56,27

56,29

56,33

56,25

56,19

55,94

56,08

56,02

56,05
55,90

55,91 55,77

55,41

56,49

56,46

56,30

56,01

56,12

55,63

55,32

55,84

55,21

55,76

55,23

56,09

54,77

56,34

56,12

55,31

56,02

55,70
55,85

56,05

56,30

56,22

56,36

56,16

55,35

54,99

55,32

55,23

55,54

55,18

55,96

55,17

55,09

55,05

55,70

55,93

56,18

56,20

55,03

55,97

55,50

56,88

56,51

56,5456,53

56,43

56,56

56,45

56,72

56,56

56,91

57,15

56,69

56,32

56,20

56,81

55,76

55,79

56,25

56,31

56,15

56,34

55,97

56,61

57,18

57,11

56,32

56,26

56,54

57,18

56,25

56,52

56,86

56,68 56,63

56,81

56,21

55,95

56,22

55,82

56,08

56,65

55,37

56,57

56,70

55,47

56,94

55,7456,3456,4356,30 56,36

56,8656,9556,98

56,4956,54
56,48

54,82

54,83

54,82

54,78

54,62

55,09

54,68

55,02

54,92

54,97

54,77

54,97

54,90

54,94

54,94

54,88

54,87

54,97

54,87

55,01

55,05

54,98

54,81

54,83

54,77

54,96
55,11

55,20
55,12

53,44

54,55
53,66

55,00

54,81
54,72

54,97 54,80

54,85 55,04
55,14 55,24

54,96
54,8554,13

54,95
54,96

55,13

54,24 54,72

55,29

55,03

55,29

54,90

54,99

55,34

55,58

55,37

55,15

54,63

55,11
55,18

55,02
55,07

55,26

55,24

55,06 56,38

56,53

56,32

56,11
56,06

56,15
56,16

56,17

56,20

56,17

56,19

56,04

56,14

56,12

56,18
56,29

56,66
56,68

56,63

56,27
56,36

56,36

56,14

55,84

55,61

55,54

55,75

58,15

55,61

56,70

56,27

56,33

56,5856,60
56,62

56,69
56,64

56,60

56,34

56,03

56,54

56,59

56,35

55,54

55,57 55,40

55,29

56,16

56,43

56,33

55,64

55,46

55,46
55,70 55,22

55,25

55,21

55,46

54,96
54,39 54,3455,3155,37

55,69

56,4056,46

56,28

56,60

56,59
56,43

56,22

55,94

55,87
55,00

55,52

55,62

54,79
54,81
55,54

55,2254,69
55,58

55,68

55,60
55,5054,64

54,57
55,00

55,15

55,37

55,97 55,18
55,17

55,74

56,3256,43

56,55

56,16

56,32

56,55

56,01

56,60

56,55

56,79
56,75 58,16

56,67

56,63
56,54 56,54

56,65

56,59

56,60

58,19

55,40

56,76
56,60

56,65

56,74
56,73

56,70

57,0056,8158,05

57,12

56,74

56,79

56,80 56,77

58,16

57,01

58,17
56,80

56,39

56,37 56,41

56,66

56,67

56,63

56,50

56,52
56,67

56,52

56,58

56,65

56,55

56,77

56,59

56,54

56,66

56,52 56,53

58,30

56,68

56,22

56,23

56,24

56,24

56,46

55,94

55,64

55,46

55,36

55,36

55,83

55,60

55,38

55,41

55,56

55,88

55,99

55,31

55,46

56,24

56,14

55,90

56,04

55,92

55,66

56,28

56,23

56,00

56,03

55,87

55,54

56,06

56,20

56,30

56,35

56,48

56,28

56,30

56,25

56,27

56,39

55,88 56,23

56,25

56,0855,71

55,00
54,91

55,36
54,70

54,50

55,37

55,30
55,69
54,82

55,39

56,64

55,41

54,17

55,61 55,68
55,62

55,75

55,80

55,82

56,02
56,27 56,25

56,2455,92
55,88

55,81

56,05

55,9055,87

55,80

54,07
55,73

55,55

55,42

55,61

55,50

54,10

55,15

55,66

55,62

55,58

55,20

54,04
53,89

55,57
55,44

55,58

55,55

55,07
55,04

53,7753,72
55,31

55,41

55,58
55,57

55,91

55,81
55,7755,76

56,39

55,75

55,24

55,25

55,60

55,66

55,46
55,39

55,22

55,5654,98

54,85

55,00

54,81

54,97

55,00

55,04

55,19

55,31

55,01

55,42

55,64

55,32

55,47

55,67

56,46
56,22

56,01

55,22

54,23

54,14
54,15

54,16

54,92
55,24

54,13

54,04

53,80

54,00

54,01
53,84

55,30
55,38

55,45

55,00

53,85

53,76

54,73

55,28

56,03

55,94

56,26

56,08

55,66 55,55 55,37

55,54

55,1855,5455,51

55,64

55,66

55,64

55,44

55,39

55,66

55,42

55,54

55,2755,33
55,47

55,85
55,78

55,72

55,79

56,30

55,90

56,20

56,29

55,99

56,35

56,20
56,06 55,65

55,15

55,42

55,52

55,3755,50

55,52
55,51

55,64
55,57

55,30

55,72

54,73

55,26

54,04

54,03

54,18

54,89

54,61
54,86

54,73
54,92

54,75

54,83

54,71

54,52

54,51

54,70

53,63

53,65

53,79

54,40 55,22

55,0454,78

54,61

53,57
53,43

54,46
54,62

54,70

54,72

54,70

54,63

54,67 54,93

54,99

54,95

54,91

54,76

54,6153,70
53,5454,57

54,9554,66

55,16
55,02

55,17

55,27

55,3255,19

54,60

54,65

53,16

54,87

54,92

55,0355,0255,00

54,98

54,96

54,91 54,96

54,68

54,53
54,61

53,15

54,54

54,44
53,17

54,82

54,79

54,75

54,78
54,84

54,71

54,73

54,50

54,42

54,62

54,62
53,47 53,30

54,42

54,67

55,17

54,93
55,02

53,66

53,63

54,75

53,59

54,74

53,63
53,65

53,55

53,59

54,87

54,57

54,59

54,87

54,48

52,93
53,29

53,53

54,96
53,83

53,73
54,80

54,86

54,53

54,79

55,18
55,1955,05

54,99

54,91

55,07

55,07
55,23

55,48

55,38

55,72

55,52

55,18

54,83

54,62

54,72

54,3454,45
54,69

54,79

55,03
54,92

54,67 54,45

55,91

56,06

55,49

55,64

55,46

54,86

55,13

55,02

54,89

54,83

55,23

55,34

55,16

55,05

55,25
55,16

55,02

55,17

55,16

55,02

55,14

55,07

55,09
55,12

55,12

55,13
55,06

55,03

55,45
55,36

55,07

55,05

55,10

55,05

55,10

55,11

55,04

54,92

55,01

54,98

54,82

KD 55,35KD 55,68

KD 55,61

KD 56,79

KD 56,80

KD 56,92

KD 56,92

KD 56,25

KD 56,18
KD 56,19

KD 56,55

KD 55,52

KD 55,54
KD 55,54

56,53

Ø
 0

,2
0

0,24

Ø
 0

,3
0

Gehölz

54,36

55,31

KD
55,93

0,18

Bu
56,56

Bo 56,11

Über-gang

Gehölz

Acker

Tor

Windrad

Gehölz

Gehölz

Acker

Gehölz

Acker

0,77

Gehölz

0,30

56,76

55,33

55,65

Schacht

54,70 54,97

55,04

54,89
54,95

55,04

54,82

55,15
54,88

54,6354,73

54,81

55,26 55,27

54,70

55,63

54,62

54,34

54,86

54,76
54,52

54,31
54,23

54,36
55,99

55,73
55,42

55,35
55,61

54,44

54,41

54,53

54,46

54,60

52,80
52,78

52,68

52,70

52,48
52,50

52,44
52,46

52,4452,47

54,24

54,36

54,39

54,63

54,76 54,73

54,64
54,61

54,61
54,65

54,64

54,39 53,94

54,62

54,60

53,8654,35

53,78

54,54
54,66

54,61
54,62

54,4252,46
52,47

53,96

54,35 54,49

52,3354,29

54,18
54,45

54,03

54,28

53,94

53,79

53,91

53,91

53,64

53,51
53,77

54,18
54,03

54,25

53,92 53,90
53,8254,01

52,15 52,18

54,05

53,99

53,93
52,07

52,12

53,64

53,6954,03

54,28

54,27

54,26

54,36

54,39

54,36

54,49

54,50

54,63

54,68

54,58

54,76

54,78

54,72

54,71

54,46

54,40

53,78
54,51

54,63

54,46
54,48

54,43

53,67

54,46
54,3654,31

54,5554,62

54,22
53,00

52,90

54,45

54,50

52,79

52,83

54,14
54,11

53,87

54,55
54,20

54,50
54,67

54,52

54,45

54,47

54,39

54,32

54,27

54,57

54,26
52,77

52,73
54,22
54,27 54,46

55,44
55,46

55,38
55,14 54,72

54,69
56,16

56,52

56,35

55,01

54,76

54,84

54,77
54,67

54,8854,82

54,94

54,91

55,01
55,01

55,0855,06

0,77

Ø
 0

,4
0

56,02

56,05
55,90

55,91 55,77

55,41 55,31

55,1855,17

55,92

54,54

55,0955,49

55,50

55,03

55,01

55,35 55,46

55,3854,76

55,31 54,92
54,91 55,44

55,65

55,21

55,86

55,71

55,47

55,27

55,19

55,06

55,22

55,10

55,01

55,03

55,10

55,22

55,48

55,77

55,86

55,02

55,15

55,37

55,64

55,89

55,98

55,99

55,23

55,12

55,72 55,60

55,27

54,61

55,70

54,64
55,20

55,51

55,73

54,78

Ø 0,
40

Ø 0,
40

54,64

53,49

54,8755,01

54,96

54,79

53,24
53,17 53,08

54,76

54,51
54,49 55,04

54,58

53,1152,93
52,87

53,19
53,02

54,86

54,8554,58

53,96
54,0154,19

54,21

54,10

53,98
54,05

53,99
52,04

53,54

53,94

54,51

54,36
54,36

53,84

54,26
53,86

53,87

54,53
54,27

54,34

54,16 54,39 54,47

54,5454,32

54,57

53,99
51,9452,11

53,62
54,02

54,12
54,28

54,02

53,47

52,10
54,02

53,91

53,88

52,20

54,35

54,16

54,4154,19

54,27

54,43

54,52

54,56

54,54

54,44

55,09

55,23
55,29

55,24

54,86

54,65

54,44

54,1654,30

54,26

54,36
54,39

54,30

53,92
54,1454,18

54,08
52,12

52,14

54,3354,17

52,0852,02
54,6654,84

54,75

55,07

0,77

Ø
 0

,3
0

Ø
 1

,2
0

54,11

54,97

872

4078

4079

4128

4145

414741484149

18
55.18

43

54.97

874

4080
54.58

4081
54.61

55.29

54,71

Bildstock

Weg
(unbefestigt)

Umspannwerk

Kindergarten

(1)

14

8

10

17

15
13

15
13

11

8

8

8

6 11

9
7

5
3

10

9
7

5

11
9

13

12
16

14

22

20

6

19
17

15
13

6

11
13

18 20

19

5

6

22

20

(1) (2)

(1
)

(1
)

(1
)

(9)

16

(1
)

(1
)

(1
)

(1
)

(2
)

10

(3)

(1
)

3a
3b

18

12

7

11

7

10

17

10
8

8

63

18

(1
)

11 (1
)

4

16

22

17

(2)

(1)

34

(2)

(1)
(1)

24
26

28

(1)

32 b

(1) 32 a

(2)

(1)
30

19 21

10

8
6

4
2

12

5

1

3

23 25

Gasübergabestation

H

H

H

H

Schotterrasen

Schotterrasen

Schotterrasen

Notwasserweg             

Li
lly

-R
ei

ch
-S

tr,

G
eo

rg
-M

uc
he

-S
tr

,

M
ax

-L
ie

be
rm

,-S
tr,

L 
58

5 
 W

ol
be

ck
er

 S
tra

ße

B
öh

m
er

 B
ac

h

Böhmer Bach

L 811

Pa
ul

-K
le

e-
St

ra
ße

M
ar

ia
nn

e-
B

ra
nd

t-S
tr

,

G
er

ha
rd

-M
ar

ck
s-

St
ra

ße

N
an

se
ns

tr
aß

e

M
ar

tin
-L

ut
he

r-
K

in
g-

St
r,

Sa
da

ts
tr

aß
e

Er
ic

h-
H

ec
ke

l-S
tr

aß
e

A
lverskirchener Straße

Gr
ün

er
 W

eg

Südtangente  K 50 n

Pl
an

st
ra

ße
 1

Pl
an

st
ra

ße
 2

Planstraße 3

Pl
an

st
ra

ße
 4

Pl
an

st
ra

ße
 5

Pl
an

st
ra

ße
 6

Pl
an

st
ra

ße
 7

Planstraße 8

Planstraße 9

Planstraße 11

Stresem
annstraße

Planstraße 10

Planstraße 12

Plangebietsgrenze
Telgte Süd-Ost, 
5. Änderung

Verdachtspunktnummer 7790

Pflanzgebot A

Pflanzgebot B

Pflanzgebot B

Pflanzgebot B

Pfl
an

zg
eb

ot 
C

Pflanzgebot B

Pflanzgebot A

Pflanzgebot B

Pflanzgebot A

Pflanzgebot D

Pflanzgebot D

TGa

TGa

TGa

TGa TGa
TGa

TGaA
A

A

A

A

A

B

A

A

10

10
3

14

4
7

4

3 3

5
3

7

4
15,60

3
7

3
14

3 3
14

314

18
,50

12

5

5,50 3

5,41

1,50

3

3

5,50

3 5,503
14

14

3 3 3

12
,5

0

12
,5

0

14

7
12,50

3

5 3 3

3

12

15

15

22

25,50

3

3

5

26

10,50

5,50
3

5

14 35,50 3 14

3
5,50

3
13

17

17

7

7
3

13
3

12

7314

33 14

3
14

314 5,50 3 14

5,50
3

13

7
12

5 3

12

18,50

5,50 3

18
,50

4,5
0

5314

12

5
3

3
3

24

22,50

322

4,
60

7

5,503

4

2
3,50

3,50
5,30

12,75

3

17

23,70

9,50

9,5
0

9,5
0

4

12
,50

3
3

17

3

3

3

3

3

4,50

3

5

3

3

3

12

14
3

13

13

13

1317

17

17

14

17

3

3

13

3

3
3

3 3

3
32

53
,5

0

3

3

3

3,50
13,50

3

3

4,504,5034,
50

3

3

6

6

702

693

694

700701

696

697

698

699

362

392

524

523

510
511

522

567

574

563

564

565

585

576

586

587

588

795

743

744

745

796

1094 1095

787

788

1088

1093

793

794

807

808

829

823

839

825
827

830 831

819

820

821

822

1083

1084
1085

1086

1146
1145

1166

1172

1173

1175

1176

1177

1167

1169

1170

828

848

860

813

814

816 855

1019

46

850 1165

1275

195

197

1232

1231

1183

1186

1259

1289

1003

1008

1302

509

568

575

1058

1063

824

826

1087

1171

1174

812

815

854

1168

849

1189

1184
1185

1187

1182

1233

1230

1215

1216

1274

1276

1277

851

852

853

897

898

1278

1311

1312

1254

1291

1004

1303

1290

1009

1018

1023

39
40

42 129

130

107

217

196

198

201

202

203

95

97

86

92

93

168

169

157 159

117

118

188

189

190

160

170

87

96

158

1337

1338

742

743

1334

Flur 85

522

1008

1005

97

498

504

505

499

500

502

503

507

513

514

508

512

1064

410

1061

1062

531
564

783

760 799

786
562

559

806

108
109

98

112

100

113

101

102

104

105

106

107

191

103

111

116

819

1006

1007

515

110

117

1292

60
61626364

204

115

LPB ILPB I

LPB I

LPB II

LPB III

LPB II

LP
B 

II

LPB III

LP
B 

III

LP
B 

III
LP

B 
IV

LPB IV

56
.3

1
56

.3
5

56
.2

4

56
.1

7

56.15

56.22 56.25 56
.3

2

56.30

56
.2

9

56.24

55.9355
.9

9

56
.0

4

56
.2

0

56.46

56.65

56.35

56
.2

5

56.35

56.65

56.48

56
.4

5

56
.4

5

56.49

56.48

56
.5

4

56
.6

9

56
.7

9

56
.7

0

56
.7

0

56
.7

9

56
.8

0

56
.8

0

56
.6

8

56
.5

5

56.62

56.53

56.78

56.77

56
.6

8

56
.6

2

56
.5

3
56

.5
0

56.68

56
.5

9
56

.3
8

56.32

56
.4

0

56
.4

4

56
.5

3

56
.6

2

56
.6

8

56.85

56.71

56
.7

8

56
.8

3

56
.9

457.13

57.19

57
.0

3
56

.9
9

56.75
56.77

56.65

56.72
56.79

56.93

56.96
57.03

56.86
56.94

56
.8

7

56
.9

8

57
.1

1

57.0757
.1

5

57
.3

1

57
.3

1

57.19

57
.0

5
56

.9
9

56
.8

7

56.82 56.78

56.70

56.71
56.61

56.60
56.60

56.60

56.73

56.75 56.90

56.8956.83
56.67

56.87

56.87

56.78

56.66

56.66
56.54 56.45

56.45

56.42

56.42

56.47 56.51

56.63

56.75

56.71
56.58

56.58
56.58

56.50

56.53

56.44
56.40

56.41
56.35

56.33
56.28

56.28

56.23

56.22

56.1956.2156.2756.41
56.52

56.52

56.43 56.45 56.30

56.23

56.23
56.30

56.30
56.27

56.27

56.42

56.42

56.47

56.47

56.51

56.51

56.53

56.62

56.60

56.91

56.64

56.96

56.99
56.6456.74

56.98

56.98
57.03

57.03
57.08

57.1057.12

57.1457.34

57.39

57.41

57.40 57.16 57.24

57.22

56.88

56.88

56.84

56.84

56.79

56.79

56.72

56.72

56.67 56.59 56.51

56.5956.62
56.73

56.75
56.80

56.72 56.80

56
.4

9

56
.4

9

56
.4

5 56
.4

356
.4

2

56
.2

5

56
.2

0

56
.6

0

56
.6

1
56

.6
7

56
.6

7

56
.7

5

56
.7

5
56

.7
3

56
.7

3
56

.9
056

.9
0

57
.0

0
56

.9
756
.9

7
56

.9
1

56
.9

1

56.60

56.60

56
.5

1

56
.5

1

56
.5

8

56
.5

7

56
.6

5

56
.7

2

56.68

56.68

56.63

56.63

56.30
56

.2
5

56
.4

0

56.65 56.71

56.57

56.54
56.64

56.67

56
.0

8

56
.1

6

56
.2

4

56
.2

6

56
.3

0

56
.3

3

56
.1

9

56
.4

6

56
.5

5

56
.6

5

56
.6

5

56
.5

5

56.55
56.60

56.65
56.70

56.75

56.70

56.57

56
.7

9

56
.8

2

56
.8

5

56
.8

8

56
.9

0
56

.9
1

56
.9

5

57
.1

8

56.91
56.85

56.79 56.75
56.65

56.66

56
.9

2

56
.9

2

57
.0

3
57

.0
6

57
.2

9

56.64 56.68 56.82

56.86

56.83 56.77
56.56 56.50

56.57 56.60

56.36
56.45

56.25

56.10

56
.3

2

56
.3

0

56
.3

7

56
.7

3

56
.7

3

56.44

56
.5

5

56
.3

9

56.36

56.38

56.50
56.50

56.8556.79 56.77

56.79
56.90

56.31
56.35

56.22

56.32

56.6856.63

57
.0

1
56

.9
8

56
.9

8

56
.2

4

56
.3

1

56
.0

3

56.29

56.39

56.29
56.39

56
.5

3
56

.5
1

56
.3

6

56
.3

2

56
.2

8

56
.4

6

56
.4

1

56
.2

4

56
.2

1

56
.2

3

56
.2

1

56
.0

6

55.35

55
.9

1

55
.5

2

55
.7

2

55.66
55.70

55.61

55.53

55.45

55.80

öffentl. Grünfläche - Schutz- und Trenngrün
öffentl. Grünfläche - Schutz- und Trenngrün

öffentl. Grünfläche - Schutz- und Trenngrün

öffentl. Grünfläche - Schutz- und Trenngrün

RRB 

F+R

F+
R

F+R

F+R

F+R

F+R

öffentl. 
Grünfläche

öff
en

tl. 
Gr

ün
flä

ch
e -

 Sc
hu

tz-
 un

d T
ren

ng
rün

F+
R

F+R

F+
R

M

MFuß- und Radweg

öffentl. 
Grünfläche

öffentl. 
Grünfläche

F

F+
R

F+R F+R

F+R

F+R

öffentl. 
Grünfläche

Fuß- und Radweg

Fuß- und Radweg

Fuß- und Radweg

F+
R

M
M M

M

M

Fläche 1

Fläche 1

Fläche 2.2

Fläche 2.3
Fläche 2.4

Fläche 2.1

Fläche 1

F+R

Landwirtschaftliche Wegefläche

BA
 1

BA
 2

WA 1 

0,4 FD max.5°
SD max. 15° 

WH max.11m
GH max.13 m

WA 3 

0,4 SD max.32° 

WH max.6,3 m
GH max.9,5 m

WA 4 

0,4 SD max.45° 

WH max.4,5m
GH max.9,5 mo

ED E

II II

 WA 1 

 WA 3 

 WA 4 

 WA 4 

II

II

III
 WA 2 

 WA 3 

 WA 4 

II

II

 WA 3 

III

 WA 1 

E

III

III

II

II

III
 WA 2 

II

a1

a1

III

II WA 3 
II WA 3 

 WA 4 II
EE

EE
K

FH max:
65,00 m ü. NHN

0.4

WA 2 

0,4 FD max.5°
SD max. 15° 

WH max.10 m
GH max.11,5m

III

 WA2 

 WA 3 

III

a1 oo

 WA 4 II

 WA 4  I

0,4 SD max.45° 

WH max.3,5m
GH max.6 mo

I

 WA 4 
E

II
 WA 4 EII

WA 4  

III
 WA 2 

0,4 FD max.5°
SD max. 15° 

WH max.10 m
GH max.11,5m

III

o

Schemaschnitt WA 1
III VG + Nichtvollgeschoss
Flachdach

O.K. Gelände 3,0
0VG I

VG II

Sockel 0,5 m

VG III

FD

GH
 m

ax
.13

,00
3,5

0

Dachaufbau / 
Dachbegrünung
0,5 m

3,0
0

Schemaschnitt WA 3
max. II VG 
Satteldach

O.K. Gelände

6,3
0

VG I

VG II

Sockel 0,3 m

GH
 m

ax
.9,

50

11,00

Schemaschnitt WA 4
max. II VG 
Satteldach

O.K. Gelände
rd. 106 m ü. NHN 4,5

0

VG I
Sockel 0,3 m

GH
 m

ax
.9,

50

11,00

Gebäudehöhe

Wandhöhe Gebäudehöhe

Wandhöhe
VG II

12,00

Gebäudehöhe

Wandhöhe

Schemaschnitt WA 2
III VG 
Flachdach 

O.K. Gelände 3,0
0VG I

VG II

Sockel 0,5 m

VG III

FD  / SD

GH
 m

ax
.11

,11

Dachaufbau / 
Dachbegrünung
0,5 m

3,5
0 Gebäudehöhe

Wandhöhe /

12,00

Schemaschnitt WA 1
III VG + Nichtvollgeschoss
Flachdach

O.K. Gelände 3,0
0VG I

VG II

Sockel 0,5 m

VG III

GH
 m

ax
.13

,00
3,5

0

3,0
0

Gebäudehöhe

Wandhöhe

12,00

PLANZEICHENERKLÄRUNG
ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

 WA Allgemeines Wohngebiet, WA 4* siehe Textliche Festsetzungen

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

 0,4 Grundflächenzahl
 0,8 Geschossflächenzahl

 II Zahl der Vollgeschosse maximal
 II Zahl der Vollgeschosse zwingend

 FH max. max. Firsthöhe in Meter über Bezugshöhe
 108 m üNHN Höhe der baulichen Anlagen (als Beispiel)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

 o, a1 offene Bauweise, abweichende Bauweise 

nur Einzelhäuser zulässig

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Baugrenze
Baulinie
Firstrichtung

Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Fläche für Gemeinbedarf

Zweckbestimmung sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

SONSTIGE PLANZEICHEN

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, 
Tiefgaragen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen, Begünstigte siehe Textliche 
Festsetzungen

Umgrenzung der Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche         
 LPB III      Umwelteinwirkungen i. S. des Bundesimmissionsschutzgesetzes / Lärmpegelbereich III

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung z.B. Abgrenzung von Art
oder Maß der Nutzung innerhalb eines Baugebietes (§ 1 Abs. 4 BauNVO)

Müllstandorte

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie mit eingetragenem Höhenpunkt der Straßenoberkante

öffentliche Verkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, hier:

Verkehrsberuhigter Bereich
Fuß- und Radweg 

Flächen für die Versorgung (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Zweckbestimmung Elektrizität, Erneuerbare Energie

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr.15 BauGB)

öffentliche / private Grünfläche

Zweckbestimmung Parkanlage,
Spielplatz
Schutz- und Trenngrün

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung 
des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Fläche für die Wasserwirtschaft, 

Wasserfläche 

Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB)

Fläche für die Landwirtschaft

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 a BauGB) 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft

F + R

Flur 1

46

195,2

25,2m

Füllschema Nutzungsschablone
Art der baulichen Nutzung Anzahl der Vollgeschosse

Grundflächenzahl Dachform

Bauweise

SONSTIGE DARSTELLUNGEN

vorhandene Wohngebäude Blindgängerverdachtspunkt sowie
Verdachtspunktnummer

vorhandene Flurstücke

Flurnummer freizuhaltendes Sichtdreieck

Flurstücksnummer

bestehende Böschung

Höhenpunkt über NHN

Maßzahl in Metern

nachrichtlich Grenze des räuml.Geltungsbereichs des Bebauungsplans zur Aufstellung

SONSTIGE DARSTELLUNGEN ZUR PLANUNG

vorgeschlagene Grundstücksaufteilung

städtebaulicher Entwurf

M

RRBE

ED

WA 2  

0,4 FD max.5°
SD max. 15° 

WH max.11m
GH max.13 m

III

o
Wandhöhe max.

     Gebäudehöhe max.

TGa

Schutzgrün Verdachtspunktnummer 2042

A

Ergänzung Bauweise

55,60

Der Ausschuss Planen und Bauen, Umland und Umwelt des Rates der Stadt Telgte hat am 28.09.2017
nach §§ 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches beschlossen, diesen Bebauungsplan aufzustellen. Dieser Beschluss 
ist am 23.02.2018 ortsüblich bekannt gemacht worden.
Telgte, den 25.04.2018

gez.. .........................
Pieper
Bürgermeister

AUFSTELLUNGSVERFAHREN
Die Darstellung der Grundstücksgrenzen stimmt mit dem Katasternachweis überein.
Die Plangrundlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung.

Drees & Hoersch GbR
öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung hat in der Zeit vom 05.03.2018 bis einschließlich 
20.04.2018 gem. § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.
Telgte, den 25.04.2018

Pieper .........................
Bürgermeister

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung hat in der Zeit 
vom 05.03.2018 bis einschließlich 20.04.2018 gem. § 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.
Telgte, den 25.04.2018

Pieper .........................
Bürgermeister

Dieser Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - hat nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Zeit vom 
08.06.2020 bis einschließlich 10.07.2020 zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen.
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 29.05.2020.
Die Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stallungnahmen gemäß § 4 
Abs. 2  BauGB durchgeführt.
Telgte, den 17.07.2020

Pieper .........................
Bürgermeister

Der Ausschuss Planen und Bauen, Umland und Umwelt des Rates der Stadt Telgte hat am 05.03.2020 
nach § 3 Abs. 2 des Baugestzbuches beschlossen, diesen Bebauungsplan -Entwurf mit Begründung - 
öffentlich auszulegen.
Telgte, den 17.07.2020

gez. .........................
Pieper
Bürgermeister

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ist der Beschluss dieses Bebauungsplanes am  30.08.2021
ortsüblich bekanntgemacht worden. In dieser Bekanntmachung wurde ebenfalls auf die Vorschriften des § 44 
Abs. 3 Sätze 1 und 2 und Abs. 4, des § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches sowie auf die Vorschriften des § 7 
Abs. 6 GO NRW hingewiesen. Der Bebauungsplan hat am 30.08.2021  Rechtskraft erlangt.
Telgte, den 31.08.2021

Pieper .........................
Bürgermeister

Der Rat der Stadt Telgte hat am 25.03.2021  nach § 10 des Baugesetzbuches diesen Bebauungsplan als 
Satzung beschlossen.
Telgte, den 06.04.2021

Pieper .........................
Bürgermeister

Dieser Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - hat nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Zeit vom 
04.12.2020 bis einschließlich 15.01.2021 zu jedermanns Einsicht erneut öffentlich ausgelegen.
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 27.11.2020..
Die Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stallungnahmen gemäß § 4 
Abs. 2  BauGB durchgeführt.
Telgte, den 26.01.2021

Pieper .........................
Bürgermeister
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BEBAUUNGSPLAN 
"TELGTE-SÜD"

RECHTSGRUNDLAGEN
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634); 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786);  
Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 
in der zuletz geänderten Fassung;
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -Landesbauordnung 2018- (BauO NRW 2018) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.08.2018 (GV. NRW. S. 421) in der zuletzt geänderten Fassung;
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 
S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung;
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG NRW -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 08.07.2016 (GV NRW S. 559), in der zuletzt geänderten Fassung;
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), in der zuletzt 
geänderten Fassung;
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542, in der 
zuletzt geänderten Fassung;
Landesnaturschutzgesetz NRW (LNatSchG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.11.2016 (GV NRW S. 
934), in der zuletzt geänderten Fassung;
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl. 
I S. 94), in der zuletzt geänderten Fassung.

7.1.5 Maßnahme 5: Wasserdurchlässige Befestigung 
Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind vollständig bodenversiegelnde Ausführungen unzulässig. Die 
befestigten Grundstücksteile z.B. private Stellplätze, Garagenzufahrten, Zuwege und Hofflächen sind in wasser- 
durchlässiger Bauweise (Porenstein oder sonstiges durchlässiges Material wie Pflasterung mit Rasenfugen, 
wassergebundene Decke, Schotterrasen etc.) auszuführen. Alternativ ist das Niederschlagswasser dieser Flächen 
auf den jeweiligen privaten Grundstücken vollständig zu versickern. Die Nutzung des Niederschlagswassers als 
Brauchwasser ist zulässig.
Selbständig geführte Wege im Bereich der öffentlichen Grünflächen sind in wasserdurchlässiger Bauweise 
(Porenstein oder sonstiges durchlässiges Material wie Pflasterung mit Rasenfugen, wassergebundene Decke, 
Schotterrasen etc.) auszuführen.

7.2 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft gemäß § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB
Für alle folgend genannten Maßnahmen, soweit sie sich auf Pflanzungen beziehen, gilt in gleicher Weise:
Ab dem 1. März 2020 dürfen in der freien Landschaft nur noch gebietseigene Gehölze (Produktionsraum 1: 
Nordwestdeutsches Tiefland, Herkunftsregion 2 „Westdeutsches Tiefland mit Unterem Weserbergland“) verwendet 
werden. Die gebietseigene Herkunft muss über die Pflanzenlieferscheine / Rechnungen nachweisbar sein. Das 
Gehölzinventar im Bereich der Flächen mit Maßnahmen ist entsprechend der potentiell natürlichen Vegetation zu 
wählen (Pflanzliste 1 und 2). Vorgaben zur Pflanzenauswahl sind den Pflanzlisten zu entnehmen. 
Ausnahmen gelten für extreme Standorte im Straßenraum (Pflanzliste 3), auf Dächern und an Wänden 
(Pfanzliste 4). Diese Pflanzenlisten gelten als Empfehlung und sind nicht abschließend.
Alle Pflanzungen im Plangebiet sind dauerhaft anzulegen und nach den Vorschriften der DIN-Normen 18 916 und 18 
917 auf Dauer fachgerecht zu pflegen und bei Ausfall zu ersetzen. Alle vegetationstechnischen Maßnahmen sind 
unmittelbar nach Ende oder zeitgleich zu den Erd- und Hochbautätigkeiten auszuführen.

7.2.1 Fläche 1 CEF-Maßnahmen zur Sicherung des Feldsperlings

Auf der Fläche 1 wird durch die Neupflanzung standortgerechter Sträucher vor dem Eingriff der Verlust von für die 
Art bedeutsamen Gehölzstrukturen kompensiert. Die im Bestand vorhandenen einheimischen Sträucher auf der 
Fläche 1 sind in die Maßnahme zu integrieren. 
Herstellung: Die Strauchpflanzung ist wie folgt herzustellen: möglichst große Sträucher (Pflanzqualität: 
mindestens Strauch, 3 x verpflanzt, 100 - 150 cm) als Gruppenpflanzung; Reihenabstand und Abstand in der Reihe 
1 bis max. 1,5 m. Pflanzenarten der Liste 1: vorwiegend Schlehe, Weißdorn, Heckenrose (keine Hasel, Weiden)
Pflege: Gehölzschnitt im üblichen Umfang ist jährlich zulässig. Ein Komplettrückschnitt ("auf-den-Stock-Setzen") ist 
frühestens nach 5 Jahren und dann lediglich auf 50 % der Flächen zulässig.
Funktionsfähigkeit der Maßnahme: Die Funktionsfähigkeit der Maßnahme ist durch ein maßnahmenbezogenes 
Monitoring, das neben der Pflege- und Funktionskontrolle auch eine artspezifische Beurteilung der Lebensraum- 
qualitäten einschließt, gegenüber der Unteren Naturschutzbehörde vor Beginn des Eingriffs gutachterlich 
nachzuweisen.

7.2.2 Fläche 2 Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung der extensiven Wiesenflächen mit Baum- 
und Strauchgruppen (2.1 - 2.4)

Die Fläche 2 gliedert sich auf in 4 Teilflächen. Ziel ist die Erhaltung und Entwicklung der extensiven Wiesenflächen 
mit Baum- und Strauchgruppen. Als Abschirmung zu angrenzenden Fuß- und Radwegen hat die Pflanzung von 
Heckenstreifen und Strauchgruppen zu erfolgen. 
Kleinflächige Geländemodellierungen (Verfüllung Becken III, Mulden) auf den Teilflächen 2.1 und 2.2 zur Sicherung 
des Niederschlagswasserabflusses (Notwasserweg) sowie die Verlegung von Kanaltrassen zum Anschluss an das 
neue RRB sind zulässig. 
Eine weitere Wegeerschließung der Flächen ist nicht zulässig.
Herstellung: Die Strauch- / Heckenpflanzungen sind wie folgt herzustellen: Sträucher (Pflanzqualität: 
mindestens Strauch, 3 x verpflanzt, 70-90 cm) als Gruppenpflanzung; Reihenabstand und Abstand in der Reihe 1 
bis max. 1,5 m. Es sind Pflanzenarten der Liste 1 zu verwenden.
Pflege: ein- bis zweischürige Mahd der Grünlandflächen. Das Mahdgut ist abzutransportieren. Gehölzschnitt im 
üblichen Umfang ist jährlich zulässig. Ein Komplettrückschnitt ("auf-den-Stock-Setzen") ist zeitgleich nur 
bereichsweise auf 50 % der Flächen zulässig.

7.3 Zuordnungsfestsetzung zum externen Ausgleich 
(gemäß § 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 a BauGB)

7.3.1 Externe Maßnahmenflächen 
Zur Sicherung der ökologischen Funktion (CEF-Maßnahmen) der vom Vorhaben in artenschutzrechtlich relevanter 
Weise betroffenen Lebensstätten von Rebhuhn, Kiebitz und Steinkauz sowie zur Kompensation des Eingriffs gemäß 
Eingriffsregelung werden Flächen außerhalb des Plangebietes für Kompensationsmaßnahmen zur Verfügung 
gestellt.
Zur Vermeidung von "Funktionsverlusten" für die betroffenen Arten werden im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
detaillierte Maßnahmenkonzepte entwickelt. Die Grundzüge der Maßnahmenkonzepte werden im Folgenden 
festgesetzt, die Details sind dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (Kapitel 3.3.2) zu entnehmen. 

Maßnahmenbezogenes Monitoring:  
Die aufgeführten CEF-Maßnahmen für die Arten Rebhuhn, Kiebitz, Steinkauz erfordern ein maßnahmenbezogenes 
Monitoring, das neben der Pflege- und Funktionskontrolle auch eine artspezifische Beurteilung der Lebensraum- 
qualitäten einschließt. Dies ist grundsätzlich vor Beginn des Eingriffs gegenüber der Unteren Naturschutzbehörde 
gutachterlich nachzuweisen.

Sicherung der Kompensationsflächen und -maßnahmen:
Mit der Eintragung einer Grunddienstbarkeit zugunsten der Stadt Telgte ist die Durchsetzung einer 
ausschließlich an ökologischen bzw. naturschutzfachlichen Gesichtspunkten orientierten Bewirtschaftung und 
Pflege, nach Maßgabe des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages zum Bebauungsplan "Telgte-Süd" auf dem oben 
genannten Bereich des Flurstücks zu gewährleisten. 
Die Sicherung der naturschutzfachlichen Kompensation für diesen Bebauungsplan erfolgt über städtebauliche 
Verträge zwischen den Grundstückseigentümern und der Stadt Telgte.

Fläche I CEF-Maßnahme Rebhuhn
Maßnahmenkonzept: Zur Kompensation des Verlustes eines Reviers erfolgt die Umwandlung eines Ackers 
(1 ha des Flurstücks 196 in der Gemarkung Kirchspiel Telgte, Flur 85,) in eine gepflegte Brache. Die Maßnahme 
nach § 9 (1) Abs. 20 BauGB zur Kompensation von Eingriffen ist in Anlehnung an die Vorgaben des 
Vertragsnaturschutzes wie folgt durchzuführen und bei vertraglichen Regelungen zu beachten:
- In einem Abstand von mindestens 50 m ausgehend von den Grenzen der Maßnahmenfläche darf keine 

nachträgliche Gehölzpflanzung erfolgen.
- In der Brut- und Führungszeit des Rebhuhns Gewährleistung einer überwiegend niedrigwüchsigen und 

lückig wachsenden Vegetation mit stellenweise offenem Boden (weder dauerhaft Schwarzbrache noch 
Entwicklung einer geschlossenen Grasnarbe oder einer hochwüchsigen Vegetation).

- Vor Maßnahmenumsetzung Schaffung möglichst nährstoffarmer Ausgangsbedingungen (Vermeidung von 
Düngergaben bei der letzten Kultur, keine Düngung nach der letzten Ernte). Nach der letzten Ernte wird die 
Fläche in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde je nach Zustand gegrubbert/geeggt/gefräst oder 
ggf. umgebrochen (bis maximal ca. 30 cm Tiefe).

- Wiederkehrende Pflege (Intensität abhängig vom Aufwuchs) durchgrubbern, eggen, fräsen oder einen 
Umbruch (maximal ca. 30 cm Tiefe). Bearbeitung abschnittsweise (bis zu 3 Teilflächen ohne feste 
Grenzziehung) möglich, aber mindestens alle 5 Jahre. Bei starkem Aufwuchs kann ein kürzerer 
Pflegerhythmus (maximal jährlich) notwendig sein. Bearbeitungszeitraum nur zwischen Mitte September 
und Ende Februar.

- Ganzjährig Verzicht auf Düngung jeglicher Art, kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.
- Zur Bekämpfung von Disteln kann, soweit naturschutzfachlich vertretbar, Mitte Juli eine Hochmahd 

(Schnitthöhe mind. 40 cm) erfolgen. Anfallendes Mahdgut sollte abgeräumt werden.
- Entlang der nördlichen und südlichen Grenze der Maßnahmenfläche in Abständen von ca. 50 m (aber nicht 

in der Nähe der Wege) Schüttung von Haufen aus Feinsand (ca. 2x2 m, Höhe ca. 50 cm). Markierung der 
Haufen mit niedrigen Pfählen (maximal 50 cm über Niveau) möglich.

Fläche II  CEF Maßnahme Kiebitz 
Maßnahmenkonzept: Die Maßnahme wird auf Teilbereichen des Flurstücks 60 in der Gemarkung Ostbevern, Flur 
117 im Naturschutzgebiet "Brüskenheide" (Feuchtwiesenschutzgebiet) umgesetzt und ist hier Teil des 
Maßnahmenkonzeptes für das Ökokonto "Vernässung Brüskenheide" (Gesamtfläche 4,8 ha). Die Maßnahme zur 
Kompensation des Verlustes zweier Reviere umfasst im Wesentlichen die Umwandlung von 1,5 ha Acker in 
extensives Grünland (Pflege analog der Regelungen zum Vertragsnaturschutz).

Fläche III  CEF-Maßnahme Steinkauz
Maßnahmenkonzept: Zur Kompensation des Revierverlustes erfolgt auf Teilbereichen des Flurstücks 6 in der 
Gemarkung Kirchspiel Telgte, Flur 26 die Umwandlung von Ackerflächen (3,7 ha) in Grünland (2,04 ha), Obstwiese 
(0,97 ha) und unregelmäßig gemähte Saumstreifen (0,684 ha) sowie die Entwicklung von 8 Kopfbäumen (pauschal
100 qm) und die Anbringung von 3 Nisthilfen. Die flächenhaften Maßnahmen (Grünland, Obstwiese) werden in der 
Gesamtheit durch einen Zaun mit Eichenspaltpfählen (kein Elektrozaun) dauerhaft eingefriedet. Der Randstreifen 
einschließlich der Kopfbäume darf außerhalb der Umzäunung liegen.
Die Anlage und die extensive Nutzung der Obstwiese sowie des Grünlandes als Maßnahme nach § 9 (1) Abs. 20 
BauGB zur Kompensation von Eingriffen sind in Anlehnung an die Vorgaben des Vertragsnaturschutzes wie folgt 
durchzuführen und bei vertraglichen Regelungen zu beachten:
Extensivgrünland / Obstwiese
- Verwendung von Saatgut der Mischung „N2“ des LANUV (ohne Leguminosen). Ein Pflegeumbruch und 

eine Nachsaat sind ausnahmsweise möglich, aber nur in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde 
(UNB).

- Ganzjährig Verzicht auf Stickstoff-Düngung jeglicher Art (Ausnahme: Mist in begrenzter Menge), kein 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (das gilt auch für die Obstbäume).

- Es besteht Beweidungspflicht (maximal 2 GVE/ha, vorzugsweise Rinder und/oder Schafe) möglichst mit 
Dauerbeweidung (Winterbeweidung nur, wenn die Grasnarbe hierdurch nicht geschädigt wird). Eine 
Zufütterung ist nicht zulässig. Die Beweidung soll so vorgenommen werden, dass am Ende der Saison der 
überwiegende Teil (mind. 70%) der weidefähigen Biomasse entfernt ist. 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

(gemäß § 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB i.V.m § 1 Abs. 5 - 10 BauNVO)

1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind die Ausnahmen gem. § 4 Abs. 3 BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltung, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) nicht Bestandteil 
des Bebauungsplanes.

1.2 In der mit Allgemeines Wohngebiet 4*  (WA 4*) gekennzeichneten überbaubaren Fläche ist gemäß § 1 Abs. 10 
BauNVO die Unterbringung landwirtschaftlicher Geräte / Fahrzeuge zulässig. Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht 
von Tieren sind unzulässig.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 u. Abs. 3 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

2.1 Grundflächenzahl
In den Allgemeinen Wohngebieten 1 und 2 (WA 1, WA 2) und in der Gemeinbedarfsfläche ist zu Gunsten der Anlage 
von Tiefgaragen sowie deren Zufahrten eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche bis zu einer Grundflächen- 
zahl von maximal 0,8 zulässig.

2.2 Höhe der baulichen Anlagen siehe Planzeichnung 

Für die Wohngebäude in WA 1 wird die maximale Gebäudehöhe mit 13 m über dem Unteren Bezugspunkt (der 
Bezugshöhe) begrenzt. Die Wandhöhe wird mit max. 11 m über dem Unteren Bezugspunkt (der Bezugshöhe) 
begrenzt.
Für die Wohngebäude in WA 2 wird die maximale Gebäudehöhe mit 11,5 m über dem Unteren Bezugspunkt (der 
Bezugshöhe) begrenzt. Die Wandhöhe wird mit max.10 m über dem Unteren Bezugspunkt (der Bezugshöhe) 
begrenzt.
Für die Wohngebäude in WA 3 wird die maximale Gebäudehöhe mit 9,5 m über dem Unteren Bezugspunkt (der 
Bezugshöhe) begrenzt. Die Wandhöhe wird mit max. 6,3 m über dem Unteren Bezugspunkt (der Bezugshöhe) 
begrenzt.
Für die Wohngebäude in WA 4 wird die maximale Gebäudehöhe mit 9,5 m über dem Unteren Bezugspunkt (der 
Bezugshöhe) begrenzt. Die Wandhöhe wird mit max. 4,5 m über dem Unteren Bezugspunkt (der Bezugshöhe) 
begrenzt.

Unterer Bezugspunkt (-höhe) für die Bemessung der Gebäudehöhe (GH) und der Wandhöhe (WH) ist die 
Oberkante des zugeordneten Fahrbahnrandes der fertig ausgebauten öffentlichen Verkehrsfläche. Gemessen wird in 
der jeweiligen Mitte der straßenseitigen Grenze des jeweiligen Baugrundstückes. Bei zweiseitig erschlossenen 
Eckgrundstücken gilt für die Wandhöhe bzw. Gebäudehöhe der Bezugspunkt des jeweils höheren zugeordneten 
Fahrbahnrandes. Grundlage für die Höhenermittlung ist die Erschließungsplanung mit Straßenausbauhöhen 
(einsehbar beim Fachbereich Planen und Bauen der Stadt Telgte).

Die Gebäudehöhe (GH) wird von der festgesetzten Bezugshöhe bis zum höchsten Punkt des Daches, bei geneigten 
Dächern bis zum Schnittpunkt der Oberkante Dachhaut der geneigten Hauptdachfläche definiert.

Die Wandhöhe (WH) wird von der festgesetzten Bezugshöhe bis zur Schnittlinie der Wand mit der Dachhaut 
oder bis zum obersten Abschluss der Wand definiert.
(Schemaskizzen siehe Plan)

 2.3 Anlagen zur Nutzung solarer Strahlenenergie sind auf den Dachflächen zulässig und werden nicht auf die maximal 
zulässige Gebäudehöhe angerechnet. Die Gesamthöhe der Anlagen zur Nutzung solarer Strahlenenergie darf 0,8 m 
nicht überschreiten.

3. BAUWEISE UND ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22  BauNVO)

In den mit a1 gekennzeichneten Bereichen (WA 1) sind die Gebäude in offener Bauweise ohne Längenbeschränkung 
zu errichten. Baulücken und seitliche Abstandsflächen zur Nachbargrenze können mit Ausnahme von Grundstücken 
im Kreuzungsbereich durch Gebäude, Gebäudeteile oder überdeckte Garagenanlagen, die mindestens 3 m hoch 
sind, und durch Mauern und Garagen geschlossen werden.

4. FLÄCHEN FÜR GARAGEN; CARPORTS UND NEBENANLAGEN
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 12 Abs. 6 und 23 Abs. 5 BauNVO)

4.1 Garagen, Carports und Stellplätze i.S.d. § 12 BauNVO und sonstige genehmigungspflichtige Nebenanlagen i.S.d. 
§ 14 BauNVO sind grundsätzlich nur innerhalb der festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche, innerhalb der
in der Planzeichnung festgesetzten Flächen für Stellplätze, Tiefgaragen (TGa) oder im seitlichen Grenzabstand 
(Bauwich) gemäß BauONW zulässig. Eine Überschreitung der gartenseitigen d.h. rückwärtigen Baugrenze bzw. 
deren Verlängerung mit der Garage / dem Carport ist bis zu einer Tiefe von 3,0 m zulässig.

4.2 Garagen, Carports und Stellplätze i.S.d. § 12 BauNVO und sonstige genehmigungspflichtige Nebenanlagen i.S.d. 
§ 14 BauNVO entlang der Grenze zu öffentlichen Verkehrs- und/oder Grünflächen sind nur mit ihrer Längsseite
(Ecksituation) in einem Mindestabstand von 0,50 m von der Grundstücksgrenze entfernt zulässig.

5. HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNEINHEITEN IN WOHNGEBÄUDEN
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Je Wohngebäude (Einzelhaus oder Doppelhaushälfte) sind in den Allgemeinen Wohngebieten 3 und 4 (WA 3, WA 4) 
maximal 2 Wohneinheiten zulässig. Bei zwei Wohneinheiten muss die Grundstücksgröße jedoch mind. 450 qm 
betragen.

6. ANSCHLUSS AN ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Entlang der Wolbecker Straße sind keine privaten Grundstückszufahrten zulässig.

7. MASSNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

7.1 Maßnahmen
7.1.1 Maßnahme 1 Ökologische Baubegleitung 

Für die Gewährleistung der Umsetzung der einschlägigen Bestimmungen des § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) auf der Umsetzungsebene ist die Entwicklung des Baugebietes durch eine fachlich versierte Person zu 
begleiten. Nachfolgend genannte Vorgaben und Maßnahmen sind im Rahmen der Ökologischen Baubegleitung 
(ÖBB) zu begleiten und zu überprüfen. Der genaue Ablauf der ÖBB erfolgt jeweils in Abstimmung mit der UNB des 
Kreises Warendorf rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten. 
1. Schutz europarechtlich geschützter Arten

Grundsätzlich zu beachten ist das Verbot der Beseitigung von Gehölzen im Zeitraum 1.3.-30.9. eines Jahres
gemäß § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG.
Zur Vermeidung einer Tötung / Schädigung europarechtlich geschützter Arten und ihrer Fortpflanzungsstadien
(FFH-Arten Anhang IV, europäische Vogelarten) sind für die Gruppen der Vögel und Fledermäuse darüber
hinaus folgende Vorgaben einzuhalten bzw. Maßnahmen durchzuführen (siehe Artenschutzrechtlicher
Fachbeitrag Kap. 3.3.1):
a) Grundsätzlich Prüfung auf Verzicht von Eingriffen in der jeweils artspezifisch sensiblen Zeitphase.
b) Entwertung der Fortpflanzungsstätten (u. a. Abschieben von Oberboden) außerhalb der Belegungszeiten

bzw. (wenn nicht sofort mit der Bautätigkeit begonnen wird) durch sich anschließenden Maßnahmen (u. a.
regelmäßige Mahd oder Bodenbearbeitung).

c) Sicherstellung, dass sich zum Zeitpunkt des Eingriffs in dessen Wirkraum weder durch Tötung oder
Verletzung gefährdete Individuen dieser Arten aufhalten noch dass hier Gelege von Vögeln vorhanden sind.

d) Gewährleistung des maßnahmenbezogenen Monitorings für die Maßnahmen
- Umsetzung der CEF-Maßnahme für den Feldsperling (Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Kap. 3.3.2,

Festsetzung 7.2.2) 
- Umsetzung der Vermeidungsmaßnahme für lichtempfindliche Fledermausarten (Artenschutzrechtlicher 

Fachbeitrag Kap. 3.3.2), Festsetzung 7.1.5)
2. Schutz national besonders und streng geschützter Arten

Zur Vermeidung einer Tötung / Schädigung nur national besonders und streng geschützter Arten und ihrer
Fortpflanzungsstadien sind für die hier relevante Gruppe der Amphibien folgende Vorgaben einzuhalten bzw.
Maßnahmen durchzuführen:
a) Möglichst Beseitigung von Fortpflanzungsgewässern im Winterhalbjahr (Anfang November-Mitte Februar).
b) Vor einer Beseitigung zu anderen Zeiten Überprüfung auf einen Besatz; ggf. Abfangen / Absammeln einer

möglichst großen Anzahl Amphibien / Laich und Umsetzen in ein geeignetes Gewässer.
3. Die ökologische Baubegleitung muss in enger Abstimmung mit der bodenkundlichen Baubegleitung erfolgen

(z.B. Abschiebung Oberboden, Auffüllungen, Verlegung ggf. Verfüllen der Gräben, Ausgestaltung von
Bodenmieten)

Die Ergebnisse sind zu dokumentieren.

7.1.2 Maßnahme 2 Bodenkundliche Baubegleitung
Die Bodenkundliche Baubegleitung im Vorfeld und während der Realisierung von Vorhaben trägt dazu bei, dass die 
im Zuge der Genehmigungsverfahren oder durch Gesetze, Vorschriften, Richtlinien und Normen festgelegten 
Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf das Schutzgut Boden und zur Kompensation umgesetzt 
werden. 
Die Aufgaben der Bodenkundlichen Baubegleitung umfassen
- Kontrolle der Auflagen (Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen) und LV-Inhalte zum Bodenschutz
- Dokumentation von Bodenbeeinträchtigungen und -schäden
- Umgang mit Bodenverunreinigungen
- Wasserhaltung
- Mutterboden: Baggern
- Grabenöffnung; zeitlichen Vorlauf abstimmen
- Zwischenlagerung von Bodenaushub getrennt nach Mutterboden, Unterboden und ggf. Untergrund, ggf. 

zusätzlich nach Substraten, Profilierung, Begrünung, Unkrautregulierung
- Einsatz bodenschonender Maschinen (Laufwerke, Achs- und Gesamtlasten, getrennter Baustellen- und 

Straßenverkehr, Befahrungshäufigkeit)
- Befahrungsrechte (alle ohne Einschränkung oder nur spezielle Baubeteiligte)
- Verfüllen der Gräben und Mutterbodenauftrag nur bei ausreichend trockenen Böden
- Ermitteln geeigneter Verwertungsflächen für überschüssigen Bodenaushub / Bodenmanagement
- Oberflächenabnahme (Planum / Anschluss an Flächen außerhalb des Baufeldes, visuell erfassbare 

Bodenvermischungen und Stein- und Fremdstoffbeimischungen, ggf. MuBo-Mächtigkeit mit Bohrstock)
- Ableiten eines erforderlichen Folgenutzungskonzeptes und geeigneter Rekultivierungsarbeiten
- Die bodenkundliche Baubegleitung muss in enger Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung erfolgen 

(z.B. Abschiebung Oberboden, Auffüllungen, Verlegung ggf. Verfüllen der Gräben, Ausgestaltung von 
Bodenmieten)

Die Ergebnisse sind zu dokumentieren.

7.1.3 Maßnahme 3 insektenfreundliche Beleuchtung 
Im Plangebiet sind für die Objekt- und Stellplatzbeleuchtung insektenfreundliche Beleuchtungskörper zu verwenden, 
insbesondere ist eine Abschirmung in Richtung der freien Landschaft, der Grüngürtel und des Rückhaltebeckens zu 
gewährleisten.

7.1.4 Maßnahme 4 Schutzmaßnahmen für lichtempfindliche Fledermausarten 
Zum Schutz lichtempfindlicher Fledermausarten ist die Beleuchtung auf den öffentlichen Freiflächen insbesondere 
entlang des Fuß- / Radweges direkt angrenzend an das Rückhaltebecken sowie der umgebenden Bereiche auf ein 
unbedingt notwendiges Maß zu reduzieren (Reduzierung auf ein quantitativ erforderliches Maß durch z.B. geschickte 
Verteilung und Einstellung der Lichtquellen; Begrenzung der Leuchtdauer (z.B. Abschalten ab 22 / 23 Uhr); 
Verwendung insektenfreundlicher Lichtquellen). Die Ausführung erfolgt nach den Rahmenvorgaben des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages Kap. 3.3.2.

- Sollte die Vegetation vor Anfang April bereits hoch aufgewachsen sein oder erfolgt nach diesem Termin 
zunächst keine Beweidung, dann muss die entsprechende Teilfläche gemäht werden (regelmäßig im 
Abstand von höchstens 30 Tagen bis Weidebeginn). Zur Bekämpfung von Disteln kann, soweit 
naturschutzfachlich vertretbar, Mitte Juli eine Hochmahd (Schnitthöhe mind. 40 cm) erfolgen. Anfallendes 
Mahdgut muss in jedem Fall abgeräumt werden.

Obstwiese: Im Bereich der Obstwiese sind 32 Hochstämme mit einem Kronenansatz bei 1,80 m und einem 
Stammumfang von mindestens 7 cm zu pflanzen. Infrage kommen ausschließlich alte regionale Obstsorten gemäß 
Obstsortenempfehlungsliste (virusfreie oder virusgetestete Sorten nach den Gütebestimmungen der Forschungs- 
gesellschaft Landschaftsentwicklung, Landschaftsbau FLL). Die Bäume müssen angebunden und mit Schutz- 
anlagen gegen Verbiss ausreichend geschützt werden. Des Weiteren ist die Durchführung eines fachgerechten 
Pflanzschnittes sowie in den Folgejahren eines jeweiligen Erziehungsschnittes zu gewährleisten (erste fünf Jahre 
jährlicher Erziehungsschnitt, ab dem 11. Standjahr mindestens einmal innerhalb von 5 Jahren fachgerechter 
Erhaltungsschnitt mit Nachbehandlung im Folgejahr). Für ausgefallene Bäume sind Ersatzpflanzungen in der 
folgenden Pflanzperiode vorzunehmen. Höhlen und Öffnungen im Stamm dürfen grundsätzlich nicht verschlossen 
werden. 
Unregelmäßig gemähter Saumstreifen:
- Anlage entlang der äußeren Grenze der flächenhaften Maßnahme (konkrete Lage und Breite flexibel, 

solange die Flächengröße in etwa eingehalten und die Breite von 20 m nicht überschritten wird).
- Mahd oder Beweidung ungefähr im Abstand von 3-5 Jahren (Verlagerung in diesem Intervall in Absprache 

mit der UNB möglich).
- Sicherung durch Elektrozaun oder von vornherein Lage außerhalb der dauerhaften Einfriedung.
- Ganzjährig Verzicht auf Stickstoff-Düngung jeglicher Art (Ausnahme: Mist in begrenzter Menge), kein 

Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.
Entwicklung von 8 Kopfweiden:
- Pflanzung von 8 Setzstangen, die zu Kopfbäumen (Kronenansatz 1,50 -1,80 m) entwickelt werden und 

dauerhaft fachgerecht zu pflegen sind. Die Schneitelung regelmäßig spätestens nach 8 Jahren, möglichst 
aber in kürzeren Abständen, und zwar an den Austrieben in einer Höhe von höchsten 20 cm. 

- Anbringung eines angepassten Verbissschutz (wenn nicht vom beweideten Areal durch einen Zaun 
abgegrenzt). 

- Ausfälle sind in der folgenden Pflanzperiode zu ersetzen. Absterbende Altbäume müssen erhalten bleiben. 
Höhlen und Öffnungen im Stamm dürfen grundsätzlich nicht verschlossen werden.

Anbringung von 3 Nisthilfen:
- Aufhängen von 3 Nistkästen („Steinkauzröhren“; Typ nach Vorgabe der UNB) auf der Hofstelle in 

vorhandene Bäume und an Bauwerke oder in eigens errichtete Gestelle (angrenzend an die Maßnahmen- 
fläche). Eindeutige und individuelle Kennzeichnung als Artenschutzmaßnahme (z. B. durch Plaketten). 

- Nach frühestens 10 Jahren Umsetzen dieser oder weiterer Kästen in die gepflanzten Obst- oder Kopf- 
bäume möglich. Jährliche Überprüfung der Kästen im Herbst (September/Oktober) auf Funktionsfähigkeit.
Ersatz abgängiger Kästen, solange sich in den gepflanzten Bäumen noch keine natürlichen Brutmöglich- 
keiten entwickelt haben.

7.3.2 Zuordnung Eingriffsregelung 
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
Die genannten externen CEF-Maßnahmen werden multifunktional zur Kompensation des Eingriffs der Bauleit- 
planung Telgte-Süd gemäß Eingriffsregelung herangezogen.

Die Fläche II mit der Aufwertung 15.000 ÖWE wird dem Eingriff Straßenplanung (Tangente) (6.343 ÖWE) 
zugeordnet.
Die Flächen I und III mit der Aufwertung von 24.736 ÖWE wird dem Eingriff Wohnbauflächen (22.029 ÖWE) 
zugeordnet.

8. FLÄCHEN MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

8.1 Den jeweils angrenzenden Eigentümern bzw. Eigentümergemeinschaften und den Rettungsfahrzeugen wird das 
Recht eingeräumt, die mit dem Symbol A gekennzeichnete Fläche mit einem Geh- und Fahrrecht zu belasten. Die 
Belastungsfläche ist von jeglicher Bebauung sowie von Nebenanlagen und Bepflanzungen freizuhalten. 

8.2 Den Ver- und Entsorgungbetrieben wird das Recht eingeräumt, die mit dem Symbol B gekennzeichneten Flächen 
mit einem Leitungsrecht zu belasten. Neue Baumstandorte müssen einen Abstand von 5 m zwischen 
Leitungsaußenkante und Stammachse einhalten.

9. VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Zum Schutz vor Lärmeinwirkungen durch den Straßenverkehr werden bei einer baulichen Errichtung oder baulichen 
Änderung von Räumen, die nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, passive 
Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 

Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-1 2018

Lärmpegelbereich maßgeblicher 
Außenlärmpegel 
in dB(A)

I bis 55 dB(A)
II 60 dB(A)
III 65 dB(A)
IV 70 dB(A)

Für den maßgeblichen Außenlärmpegel La> 80 sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 
festzulegen. 

Fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen
Fenster von nachts genutzten Räumen (i.d.R. Schlaf- und Kinderzimmer) sind  zu Lüftungszwecken mit einer 
schalldämmenden Lüftungseinrichtung auszustatten. Das Schalldämm-Maß von Lüftungseinrichtungen / 
Rollladenkästen ist bei der Berechnung des resultierenden Bau-Schalldämm-Maßes R`w,ges zu berücksichtigen. 
Ausnahmen können zugelassen werden.
Von den genannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnachweises nach 
DIN 4109-1 ermittelt wird, dass durch die Errichtung vorgelagerter Baukörper oder sonstiger baulicher Anlagen 
aufgrund der verminderten Lärmbelastung geringere Anforderungen an den Schallschutz resultieren.

10. FLÄCHEN ZUR ANPFLANZUNG UND / ODER MIT BINDUNGEN ZUM ERHALT
VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN
(gemäß § 9 Abs.1 Nr. 25a BauGB)

10.1 Pflanzgebot A  Bepflanzung der Südböschungen der verlegten Gräben (südlich der Tangente)
Die mit dem Pflanzgebot A gekennzeichnete Fläche ist als Wiesenfläche mit eingestreuten Strauchgruppen zu 
bepflanzen. Der Flächenanteil der Gehölzpflanzungen muss mindestens 30 % betragen. Diese Maßnahme wird 
durch das Genehmigungsverfahren gemäß § 68 WHG realisiert. 

10.2 Pflanzgebot B  Eingrünung Wohnbauflächen
Auf der mit dem Pflanzgebot B gekennzeichneten Fläche zwischen Siedlungsrand und Tangente ist eine 
freiwachsende Hecke mit vorgelagertem Krautsaum (Breite mindestens 3 m) zu pflanzen. In den Krautsaum / 
Wiesenstreifen ist entlang des Fuß- und Radweges eine Baumreihe aus Linden (Tilia cordata, Pflanzqualität: 
Hochstamm, 3 x v StU 16 - 18, Pflanzabstand ca. max. 15 m) zu pflanzen. Zur visuellen Markierung der Einmündung 
der Erschließungsstraßen sind hier Baumtore aus Stieleichen (Quercus robur, Pflanzqualität: Hochstamm, 3 x v StU 
16-18) zu pflanzen.
Herstellung: Die freiwachsenden Hecken sind wie folgt herzustellen: Sträucher (Pflanzqualität: Strauch, 
verpflanzt, 50 - 80 cm) als Gruppenpflanzung, je 5 Stück von einer Art; Reihenabstand und Abstand in der Reihe 1 - 
1,5 m; mindestens alle 8 m ist ein Baum I. Ordnung oder II. Ordnung (Pflanzqualität: Heister, 2 x verpflanzt, 150 - 
250 cm) zu pflanzen. Pflanzenarten sind der Liste 1 zu entnehmen.

10.3 Pflanzgebot C  Eingrünung Wohnbauflächen an der Wolbecker Straße
Auf der mit dem Pflanzgebot C gekennzeichneten Fläche entlang der Wolbecker Straße ist eine freiwachsende 
Hecke mit östlich vorgelagertem Krautsaum (Breite mindestens 2 m) zu pflanzen. Der Flächenanteil der 
Gehölzpflanzungen muss mindestens 70 % betragen.
Herstellung: Die freiwachsenden Hecken sind wie folgt herzustellen: Sträucher (Pflanzqualität: Strauch, 
verpflanzt, 50 - 80 cm) als Gruppenpflanzung, je 5 Stück von einer Art; Reihenabstand und Abstand in der Reihe 1 - 
1,5 m; mindestens alle 8 m ist ein Baum I. Ordnung oder II. Ordnung (Pflanzqualität: Heister, 2 x verpflanzt, 150 - 
250 cm) zu pflanzen. Pflanzenarten sind der Liste 1 zu entnehmen.

10.4 Pfanzgebot D Pflanzungen im Bereich der Erweiterung des Retentionsraumes Böhmer Bach
Mindestens 30 % der Flächen sind mit Einzelbäumen und Strauchgruppen zu bepflanzen. Diese Maßnahme wird 
durch das Genehmigungsverfahren gemäß § 68 WHG realisiert.

10.5 Straßenbäume 
Im Bereich der Verkehrsflächen sind mindestens 31 Bäume (Pflanzqualität: Hochstamm, StU mindestens 16 -18 cm) 
zu pflanzen (Gehölzarten vgl. Pflanzliste 2). Die Größe der unversiegelten Baumscheibe darf 10 m² nicht 
unterschreiten. Die offene Bodenfläche ist dauerhaft zu begrünen.

10.6 Private Grundstücke / nicht überbaubare Grundstücksflächen
Außerhalb der Vorgartenbereiche sind private Grundstücke entlang von Verkehrsflächen (auch Fuß- und Radwegen) 
und entlang der öffentlichen Grünflächen mit einer Hainbuchenhecke (Carpinus betulus) einzugrünen, ggf. in 
Verbindung mit einem innenliegenden Zaun. Die Hecken sind mit 3 Gehölzen (Strauch, verpflanzt, 60 -100 cm) je 
laufenden Meter anzulegen und in einer Breite von 0,5 m und einer Endhöhe von max. 1,8 m zu pflegen.

10.7 Begrünung von Stellplatzanlagen 
Im Bereich der Stellplatzflächen ist je angefangene 4 Stellplätze ein heimischer Baum (Pflanzqualität: Hochstamm, 
StU mindestens 14 - 16 cm) zu pflanzen (Gehölzarten vgl. Pflanzliste 3).

10.8 Dachbegrünung von Garagen
Garagen mit Flachdächern und flach geneigte Dächer von Garagen (bis max. 30 Grad) sind als begrünte Dächer zu 
gestalten. Sie sind mit einer extensiven Dachbegrünung mit einem Substrataufbau von mindestens 10 cm zu 
versehen. Die Dachfläche ist mit einer standortgerechten Gräser-/Kräutermischung anzusäen oder mit 
standortgerechten Stauden und Sedumsprossen zu bepflanzen. In Kombination mit einer Dachbegrünung sind auch 
Dach-Photovoltaikanlagen zulässig.

FESTSETZUNGEN gemäß § 89 BauO NW i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB 
1. DACHGESTALTUNG

Aneinander gebaute Gebäude (z.B. Doppelhäuser) sind in Dachneigung und Material und Farbe einheitlich zu
gestalten.
Die Dacheindeckung der geneigten Dächer ist in roten oder rotbraunen Farbtönen auszuführen. Die Dachein- 
deckungen sind mit unglasierten Materialien vorzunehmen. Pro Gebäude bzw. Doppelhaus darf nur eine Farbe
verwendet werden.
Im gesamten Plangebiet sind Gründächer, Glasdächer und Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie zulässig.
Dachgauben, Dachaufbauten und Zwerchgiebel sind bis zu 40 % der Gebäudebreite je Traufseite zulässig. Die
Nebenfirste sind niedriger anzulegen als der Hauptfirst. Der Höhenunterschied muss mindestens 1,25 m betragen.
Bei Gebäuden mit einer maximalen Traufhöhe von 4,50 m dürfen untergeordnete Bauteile (Vorbauten, Erker,
Zwerchgiebel) auf maximal 1/3 der Baukörperbreite je Traufseite die Traufhöhe überschreiten und Flachdächer
errichten.
Dachgauben müssen mindestens einen Abstand von 1,50 m von den Außenkanten der seitlichen
Gebäudeabschlusswände einhalten.
Zwerchgiebel dürfen einzeln nicht breiter als 3,50 m sein.
Unterschiedliche Gaubenformen sind sowohl auf der Dachfläche eines Einzelhauses als auch bei einem Doppelhaus
auf beiden Haushälften nicht zulässig.
Dacheinschnitte sind unzulässig.
Dachüberstände sind im Bereich der Traufe bis maximal 0,50 m, im Bereich des Ortgangs bis max. 0,30 m
horizontal gemessen, zulässig.

Fläche I: Gemarkung Kirchspiel Telgte,
Flur 85, Teilbereich des Flurstücks 196,
Flächengröße: 1 ha 

Fläche III: Gemarkung Kirchspiel Telgte
Flur 26, Teilbereich des Flurstücks 6, 
Flächengröße: 3,7 ha

Fläche II: Gemarkung Ostbevern,
Flur 117, Flurstück 60,
Flächengröße: 4,8 ha

2. FASSADENGESTALTUNG
In WA 1 bis WA 4 ist als Fassadenmaterial rotes bis rotbraunes Sicht- / Verblendmauerwerk vorzusehen.
Als untergeordnete Materialien sind Putz, Holz oder Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie für
max. 25 % der geschlossenen Wandfläche gestattet.
Für jede Gebäudeseite dürfen für max. 25 % der geschlossenen Wandfläche andere Materialien verwendet
werden (z.B. Sichtbeton, Holz dunkel lasiert oder naturbelassen oder Solarpaneele).
Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind bündig in die Fassaden zu integrieren.

3. GARAGEN UND STELLPLÄTZE
Garagen / Carports an gemeinsamen Grundstücksgrenzen sind in Höhe und Dachform übereinstimmend zu
errichten.
Zwei zusammenhängende Garagen können mit einem gemeinsamen zur Erschließungsstraße
traufständigen Satteldach und einer Dachneigung von 20° - 30° errichtet werden.
Garagen sind im Material der dazugehörigen Hauptbaukörper auszuführen. Naturbelassenes Holz oder
dunkel lasiertes Holz sind zulässig.

4. EINFRIEDUNGEN
Seitlich ab Gebäudevorderkante sind geschnittene Hecken / mit Hecken verdeckte innenliegende Zäune /
begrünte Zäune bis zu einer Höhe von 1,80 m zulässig. (Gehölzarten vgl. Pflanzliste 3 und 4). Blickdichte
Zäune wie z.B. Stabmattenzaun mit eingezogenen Kunststoffbändern) sowie Mauern sind grundsätzlich
unzulässig.

5. VORGÄRTEN
Vorgärten sind die Gartenflächen zwischen der erschließenden Verkehrsfläche und straßenseitiger
Baugrenze. Vorgärten sind bis auf die notwendige Erschließung (Zufahrt zu Garagen / Carport, Zuwegung
zum Eingang) zu begrünen und gärtnerisch zu nutzen. Dies bedeutet, dass
- diese Flächen mit Mutterboden anzulegen sind und mit Rasen, Sträuchern, Bodendeckern 

und/oder Grünpflanzen bestanden sein müssen. Stein- und Kiesflächen o.ä. sind nicht zulässig, sie 
zählen nicht zu den unbefestigten Flächen. 

- Stellplätze in diesen Bereichen nur auf der Fläche der Garagenzufahrt zulässig sind.
- Der Vorgartenbereich darf für die Zuwegung höchstens bis zu einer Breite von 1,50 m und  

getrennt hiervon für die Zufahrt höchstens bis zu einer Breite von 3,00 m bzw. bei Doppelgaragen 
von 6,00 m befestigt werden.

- Nebenanlagen sind in den Vorgärten unzulässig. Hiervon ausgenommen sind Standplätze für 
Abfallbehälter. Diese sind in den Vorgärten jedoch nur zulässig, wenn sie mit Sträuchern, Hecken 
oder anderen begrünten Einfassungen (Rankkonstruktion) optisch von drei Seiten mit einer max. 
Höhe von 1,20 m abgegrenzt werden.

- Von der erschließenden öffentlichen Verkehrsfläche und seitlich bis zur Gebäudevorderkante sind 
Grundstückseinfriedungen nur in Form von geschnittenen Hecken mit einer max. Höhe von 1,00 m 
zulässig, ggf. in Verbindung mit einem innenliegenden Zaun.

6. MÜLLSTELLPLÄTZE
Müllstellplätze im Vorgarten sind entsprechend der Fassadengestaltung einzuhausen oder durch
Schnitthecken einzufassen.

7. GESTALTUNG VON ANLAGEN ZUR NUTZUNG SOLARER STRAHLUNGSENERGIE
Die Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind der jeweiligen Dachlandschaft, Dachform der
Haupt- und Nebengebäude anzupassen, d.h. bei geneigten Dächern ist der Winkel des Dachs zu
übernehmen.

8. STANDORTE FÜR EMPFANGSGERÄTE
Die Anbringung von Empfangsgeräten an den Fassaden ist unzulässig.

9. FERNMELDELEITUNGEN
Niederspannungs- und Fernmeldeleitungen sind unterirdisch zu verlegen.

SONSTIGE HINWEISE
1. KAMPFMITTEL

Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt oder werden
verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und es ist unverzüglich der
Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die Ordnungsbehörde oder Polizei zu verständigen.

2. ALTLASTEN / BAUGRUND
Es wurden anthropogene Auffüllungen festgestellt. Sollte vorgesehen sein, Boden von der Baustelle
abzufahren, sind ggf. auch für die Verwertung des natürlichen Bodens chemische Untersuchungen
durchzuführen.
Es wird ausreichend tragfähiger Boden angetroffen. Ggf. in der Aushubebene anstehende nicht ausreichend
tragfähige, aufgeweichte Schluffe sind in einer Mächtigkeit von mindestens 0,5 m auszuheben und durch
Flächenfiltermaterial zu ersetzen. Die Stärke des Bodenaustausches ist abhängig von der zum Zeitpunkt der
Erdarbeiten vorliegenden Konsistenz der anstehenden Böden. Die endgültige Stärke des ggf. erforderlichen
Bodenaustausches ist im Zuge der Überwachung der Erd- und Gründungsarbeiten durch den Gutachter
festzulegen.

3. WEISSE WANNE
Die geplanten Keller der Gebäude sind in wasserundurchlässigem Beton auszuführen oder gegen
drückendes Grundwasser abzudichten. Der wasserundurchlässige Beton bzw. die Abdichtung gegen
drückendes Grundwasser ist bis zur zukünftigen GOK hochzuziehen. Die Tiefgarageneinfahrt sowie
gegebenenfalls vorgesehene Lichtschächte oder weitere Tiefgaragenzugänge von außen sind in die
Gebäudeabdichtung mit einzubeziehen.

4. DENKMÄLER
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauerwerk,
Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Telgte und dem Landschaftsverband
Westfalen-Lippe, Westf. Museum für Archäologie / Amt für Bodendenkmalpflege, Münster unverzüglich
anzuzeigen (§§ 15 und 16 DSCHG NRW).

5. FLUGLÄRM
Im Plangebiet ist mit Fluglärm vom nahe gelegenen Flugplatz Telgte zu rechnen.

6. SCHALLSCHUTZ
Im Nahbereich zum Kreisverkehr Wolbecker Straße sind in dem mit Lärmpegelbereich IV (LPB IV)
gekennzeichneten Bereich im 3. Obergeschoss zur Lärmquelle Straßenverkehr hin offene Balkone oder
Loggien zu vermeiden, bzw. Aufenthaltsräume durch besondere bauliche Vorkehrungen zu schützen.

7. STANDORTÜBUNGSPLATZ
Das Plangebiet berührt den Emissionsschutzbereich des Standortübungsplatzes Münster-Handorf. Mit
Lärmemissionen ist zu rechnen.

8. EINSEHBARKEIT VON DIN-VORSCHRIFTEN
Soweit in diesem Planverfahren auf DIN-Vorschriften Bezug genommen worden ist, können diese
DIN-Vorschriften bei Bedarf im Stadtplanungsamt der Stadt Telgte eingesehen werden.
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